
(in Abänderung gem. Empfehlung des Bauausschusses): 
 
1. Der Rat der Stadt Siegen beschließt gem. § 3 (2) BauGB den Entwurf der 1. 

Änderung des Bebauungsplanes Nr. 49 "Berghofstraße" in Siegen-
Meiswinkel und seine öffentliche Auslegung mit Begründung unter 
Berücksichtigung folgender Änderung: 
Drempel sind nur bis 0,75 m Höhe - gemessen von Oberkante Rohdecke bis 
Oberkante Aufmauerung - zulässig. 

 
2. Über die von Bürgern und Trägern öffentlicher Belange (TÖB) während der 

Bürgerbeteiligung vom 07.01. - 21.01.2002 vorgebrachten Anregungen und 
den sonstigen Stellungnahmen wird wie folgt beschlossen: 

 
 2.1 Die Anregungen zum Drempel und zu den Dachgauben werden 

berücksichtigt.  
 
 2.2 Es wird zur Kenntnis genommen, dass von den beteiligten Trägern 

öffentlicher Belange (TÖB) für den Bereich der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes hinsichtlich der städtebaulichen Entwicklung und 
Ordnung keine bedeutsamen Planungen und sonstige Maßnahmen 
angegeben wurden. 

 
 




